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EEEEiiiinnnnllllaaaadddduuuunnnngggg
Fest der Hoffnung
Samstag, 2. Oktober 2010

14.30 Uhr, WIFI St. Pölten
Mariazeller Straße 97

Univ.-Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl
Geboren 1933 in Graz; Dr.  phil.; Dr. theol.; 1974 bis 2002 Professor
für systematische Theologie an der Universität des Saarlandes.
Vorsitzender der Internationalen Paulusgesellschaft. 
Ordentliches Mitglied der Akademie Scientarium et Artium Europea. 

Wegen der Einladung evangelischer Christen zur Eucharistiefeier beim
1. Ökumenischen Kirchentag 2003, Suspendierung 2004 und Entzug
der kirchlichen Lehrerlaubnis 2006.

Zahlreiche Veröffentlichungen
Schwerpunkte: Gottesfrage, Lehre über die Kirche und Ökumene. 

Weitere Informationen:
www.uni-saarland.de oder
www.hasenhuettl.de.vu
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Fest der
Hoffnung

Mitbestimmung in der Kirche

Referent: 
Univ. Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl

Vortrag

Podiumsdiskussion
mit dem Referenten

und mit
Hans Peter Hurka

(Plattform „Wir sind Kirche“), 
Dr. Peter Pawlowsky
(Laieninitiative) und 

Dr. Franz Silbermayr
(Forum XXIII)

16:30 Uhr Gottesdienst (Vorabendmesse)
im WIFI mit Pfarrer Franz Schabasser,
Pfarre Johannes Capistran, St. Pölten

Agape

Mitbestimmung wird definiert als institutionelle Beteiligung
der  Mitglieder an der Leitung einer Organisation. Entschei-
dend für die  Mitbestimmung ist der Satz des 2. Vatikani-
schen Konzils in der  Kirchenkonstitution (LG Kap 8), dass
die hierarchische Struktur der Kirche ein  menschliches und
kein göttliches Element ist. Nach Paulus ist die  Grundstruk-
tur der Kirche charismatisch. Jeder und jede hat seine Beru-
fung zur  Mitgestaltung und zum Aufbau der Gemeinde und
daher auch das Recht der  Mitbestimmung. Institutionelle
Dienste können durch Wahlen, an denen alle  beteiligt sind,
auf Zeit bestimmt werden, wenn sie für das Glaubensleben
sinnvoll sind. Das Subjekt der Entscheidungen ist jedoch die
ganze  Glaubensgemeinschaft. Nicht der Glaubensgemein-
schaft ist ein  Mitbestimmungsrecht gnädig zu gewähren,
sondern den Vorstehern bzw.  „Hierarchen“ kommt ein Mit-
bestimmungsrecht zu. Die Sozialenzykliken des 20.  Jhdts.
betonen immer wieder die Wichtigkeit von Solidarität und
Subsidiarität:  Die Gemeinschaft der Personen und deren
konkrete Existenz hat größeren Wert  als Institution, Kapital
und Eigentum. Auch wegen diesen Überlegungen der
christlichen Soziallehre ist die Mitbestimmung der ChristIn-
nen der Institution  Kirche und ihren Strukturen übergeord-
net.
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